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An alle Landesverbände, per Email 
 "   "  Mitglieder des Sportausschusses, 
 "   "  Landesfachwarte für Sportkegeln 
 "  den Bundesfachwart für Sportkegeln, Peter Niederwimmer 

 
 

LEHRGANGSAUSSCHREIBUNG 
 
In der Zeit von  

19. bis 24. Juli 2010 
findet im 

VORARLBERGER LANDESSPORTZENTRUM, 
Höchsterstr. 82, 6850 Dornbirn 

ein 
ASVÖ – Leistungs- und Trainingslehrgang für Sportkegeln 

statt. 
 
Teilnahmeberechtigt:  26 Personen (incl. Lehrstab) 

Teilnehmerkreis: alle ASVÖ-Sportkegler/innen mit gültigem Spielerpass,  
 bevorzugt U-14, U-18, U-23 

Lehrgangsleitung:       Peter Niederwimmer  (administrative Leitung) 
 Roland Hutter   (sportliche Leitung) 

Lehrstab:            Roland Hutter, Peter Niederwimmer, Rudolf Brunner (staatl. gepr. Trainer u. staatl. 
gepr. Lehrwarte) 

 Armin Hutter und Karin Niederwimmer (als Jugendbetreuer und weibl. 
Betreuungsperson, gepr. Sportmanager) 

 Alle Mitglieder des Lehrstabes können eine einschlägige Fachausbildung, gültige  
 Lizenz, bzw. Prüfung vorweisen. 

Anreisetag:              Montag,  19. Juli 2010,  bis 13:00 Uhr 
Abreisetag:              Samstag, 24. Juli 2010  nach dem Leistungskegeln u. Schlussbesprechung 

Lehrgangskosten:  Von der Ankunft bis zur Abfahrt werden die Kosten vom ASVÖ-Bundessekretariat 
getragen,  jedoch hat jeder Teilnehmer einen Selbstbehalt in der Höhe von  € 75,--  
nach Erhalt der Einberufung einzuzahlen. 

 
Die Meldungen sind nur über den zuständigen ASVÖ-Landesverband bis spätestens  
30. April 2010  an das ASVÖ - Bundessekretariat zu richten. 
 
Die Meldung muss enthalten:  Vor- und Zuname, Wohnadresse, Tel. Nr., Geb. Dat, Verein, Leibchengröße 
 
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, die Teilnahmebestimmung unterzeichnet mitzubringen, außerdem ist eine 
sehr gute körperliche Konditionsverfassung Voraussetzung. 
 
Bei Nichtteilnahme, Verhinderung, ist unverzüglich eine Meldung an den BFW bzw. das Bundessekretariat 
zu senden! (Stornohaftung!) 
 
Die Einberufung erfolgt durch das ASVÖ-Bundessekretariat mit Verständigung der ASVÖ- Landesverbände 
und des Bundesfachwartes. 
 
Josef Kopal                                                         Mag. Philipp Posch 
Vorsitzender Sportausschuss                                                      Sportkoordinator         


